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1 Neues Gesetz gibt  
neues Gewand

Aufgrund der Ratifizierung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention (Gleichstel-
lung behinderter und nichtbehinderter 
Menschen) 2008 wurde 2011 in Hessen 
das neue Hessische Schulgesetz sowie 
die Verordnung (VOSB) über die son-
derpädagogische Förderung eingeführt. 
Die offizielle Sprachregelung inklusiver 
Beschulung (iB) heißt nunmehr etwas 
umständlich: „Sonderpädagogische För-
derung mit dem Förderschwerpunkt 
Sprachheilförderung“. Durch die neue 
Gesetzgebung veränderte sich nicht nur 
die Bezeichnung, sondern auch die Ar-
beitsweise, Funktion der Sprachheilar-
beit und die Rolle vieler Sprachheilleh-
rer. Die Arbeit der Sprachheilförderung 
strukturiert sich derzeit völlig neu. Die 
„Schule mit dem Förderschwerpunkt 
Sprachheilförderung“, wie sie nun offizi-
ell heißt, muss sich, wie jede andere des 
bisher viergliedrigen Schulsystems auch, 
auf die neuen Gegebenheiten einstellen. 
Dies ist eine Herausforderung, zugleich 
aber auch eine Chance. 

„Im internationalen Vergleich ver-
fügt Deutschland über herausragende 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
mit Beeinträchtigungen im Bereich Spra-
che und Kommunikation. Während sich 
andere Länder erst auf den Weg machen, 
sprachheilpädagogisch qualifiziertes Per-
sonal für den vorschulischen und schuli-
schen Bereich zu entwickeln, existiert in 
Deutschland bereits der Sonderpädagoge 
mit akademischer Qualifikation im Fach 
Sprachheilpädagogik. In Deutschland 
wurden bereits Konzepte und Methoden 
für die (Klein-)Gruppenintervention so-
wie für den Unterricht entwickelt, die er-
folgreich angewandt werden ...“, aus: Po-
sitionspapier der dgs, 2014, „Kinder und 
Jugendliche mit Förderschwerpunkt 

Sprache und Kommunikation in inklusi-
ven Bildungskontexten“, S. 5 f.

2 Aktuelle Situation  
in Hessen

In Hessen bestehen derzeit noch zehn 
Sprachheilschulen, 19 Abteilungen mit 
dem Förderschwerpunkt Sprachheilför-
derung, ca. 113 regionale Sonderpäda-
gogische Beratungs- und Förderzentren 
(im Weiteren „rBFZ“ genannt) und 19 
überregionale Sonderpädagogische Be-
ratungs- und Förderzentren (üBFZ). Im 
Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.600 
Schüler inklusiv an Regelschulen be-
schult wurden, stieg die Zahl für das 
Schuljahr 2014/15 auf ca. 24.500 Schüler 
an. (Homepage Hessisches Kultusminis-
terium, HKM, 2015). 

Angesichts dieses Anstieges betont 
das HKM, dass „2014/2015 … mehr als 
28.000 Schülerinnen und Schüler durch 
sonderpädagogische Beratungs- und 
Förderzentren und ambulante Systeme 
ambulant und präventiv beraten und ge-
fördert wurden, ohne dass ein Anspruch 
auf sonderpädagogische Förderung fest-
gestellt wurde. Einem Anspruch auf son-
derpädagogische Förderung (Förderbe-
darf) wurde so aktiv entgegen gewirkt. 
„Dieses Vorgehen entspricht unserem 
pädagogischen Verständnis, frühzeitig 
individuelle Förderung zu implementie-
ren, um einem Scheitern vorzubeugen“, 
so Lorz.“ Pressemitteilung des HKM 
vom 03.09.2015 zur Bertelsmann-Studie.

Dass Schulen mit dem Förderschwer-
punkt Sprachheilförderung mit ihren 
Vorklassen als sogenannte „Durchgangs-
schulen“ weiterbestehen, wird in Hessen 
offiziell bisher nicht diskutiert. „Die flä-
chendeckende Einrichtung inklusiver 
Beschulung ist … ein langfristiger Pro-
zess, der nur behutsam und schrittweise 

umgesetzt werden kann. Die Förderschu-
len werden dabei ebenfalls als Säule in 
unserem Schulsystem bestehen bleiben“, 
führte Prof. Dr. R. A. Lorz, Hessischer 
Kultusminister, im Elternbrief 2014/15 
aus. Daraus ist zu schließen, dass die Ein-
richtung der Schulen mit dem Förder-
schwerpunkt Sprachheilförderung erhal-
ten bleiben sollen. 

Hinweisen möchte ich in diesem Zu-
sammenhang auf die sehr interessante 
Studie von Prof. Dr. Stefan Sallat über 
die Bildungs- und Berufswege ehema-
liger Sprachheilschüler an Sprachheil-
schulen (Sallat, S. & Spreer, M. [2011]: 
Exklusive Förderung ermöglicht Teilhabe 
- Bildungs- und Berufswege ehemaliger 
Schüler der Sprachheilschulen. Sprach-
heilarbeit 56 [2], 78-86). Danach „besu-
chen Kinder mit sprachlichem Förderbe-
darf die Sprachheilschule vorrangig im 
Grundschulalter und im Schnitt für eine 
Dauer von zwei Jahren und sieben Mo-
naten. Sie wechseln anschließend an eine 
Regelschule und erreichen Bildungs- und 
Berufsabschlüsse, die weitestgehend ver-
gleichbar mit der Altersnorm sind.“ Has-
selhorn & Sallat  in Sprachförderung zur 
Prävention von Bildungsmisserfolg, S. 
33, in „Sprache professionell fördern“ 
2014. 

Allerdings wurde den Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Sprachheilförde-
rung der Status eines regionalen Son-
derpädagogischen BFZ aberkannt. Die 
dort vorhandenen sprachheilpädagogi-
schen Fachkompetenzen in Form der 
Sprachheilambulanz können von den 
allgemeinen Schulen offiziell nicht mehr 
abgerufen und eingesetzt werden. Dafür 
wurden viele Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen oder Geisti-
ge Entwicklung neue regionale, Sonder-
pädagogische BFZ. Bewährte und sinn-
volle Strukturen, über Jahre gewachsen, 
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wurden einfach aufgehoben. Neue Wege 
der Zusammenarbeit müssen alle Betei-
ligten nun wieder mühsam anbahnen. 
Die ehemaligen sprachheilpädagogi-
schen Fördersysteme „Sprachheilambu-
lanz“ und „ambulante Sprachheilklassen“ 
– letztere waren im Main-Taunus-Kreis 
an jeder großen Grundschule verortet – 
wurden zwar in die Arbeit eines Sonder-
pädagogischen BFZ integriert, sind aber 
in der Schulpraxis leider kaum noch als 
eigenständiges, sprachheilpädagogisches 
Fördersystem sichtbar, obwohl sie in der 
hessischen Verordnung über Unterricht, 
Erziehung und sonderpädagogische För-
derung von Schülerinnen und Schülern 
mit Beeinträchtigungen und Behinde-
rungen (VOSB, 15.Mai 2012) als eigen-
ständiges Fördersystem in § 4,1 erwähnt 
werden. In wie weit sie umgesetzt werden 
können, obliegt jedem rBFZ selbst, da es 
nicht genügend Sprachheillehrer gibt. 
Die Deutsche Gesellschaft für Sprach-
heilpädagogik (dgs) – Landesgruppe 
Hessen hat in ihrem Positionspapier zur 
Arbeit der Sprachheilambulanz im Rah-
men der Neuorientierung sonderpäda-
gogischer Förderung 2011 differenziert 
dazu Stellung genommen. 

Drei Jahre später kristallisiert sich 
heraus, dass davon auszugehen ist, dass 
der Einsatz sprachheilpädagogischer ko-
operativer und netzwerkbasierter Förde-
rung im Rahmen inklusiver Beschulung 
sprachbeeinträchtigter Schüler durch-
aus einen erfolgreichen Verlauf ihres Bil-
dungsweges ermöglichen kann, sofern 
ihre Sprachauffälligkeiten frühzeitig er-
kannt und die entsprechenden Schüler 
ein auf ihren „Bedarf abgestimmte Bil-
dungs- und Unterstützungsangebote in 
unterschiedlichen Formen“ (Diagnostik, 
Beratung, Förderung) an verschiedenen 
Lernorten“ (Positionspapier dgs 2014, S. 
6) erhalten konnten.

Schulleiter der Regelschulen kön-
nen auf die Ressource des „sonderpäda-
gogischen Fördersystems Sprachheilför-
derung“ zurückgreifen. Deshalb kommt 
der frühzeitigen Einbindung des För-
derschullehrers mit dem Förderschwer-
punkt Sprachheilförderung in das Schul-
anmeldeverfahren laut § 3,4 der VOSB 
eine wichtige Rolle zu, damit spracher-
werbsgestörte Kinder rechtzeitig erkannt 
werden können. Sprachauffällige und 
auch hörbeeinträchtigte Kinder können 
bei der um eineinhalb Jahren vorgezoge-
nen Schulanmeldung vier bis fünf Jahre 
alt sein, gehen als sogenannte „Schul-
kandidaten“ aber noch in die Kita. Das 

hessische Schulgesetz ermöglicht bereits 
zu diesem frühen Zeitpunkt sprachheil-
pädagogische Beratung durch ein Son-
derpädagogisches rBFZ. Der Hessische 
Ordnungsfristenerlass vom 03.06.2014 
betont auf Seite 2 ebenfalls, dass die 
„vorbeugende(n) Maßnahmen zu stär-
ken und mit den Anstrengungen der 
Grundschule für frühe Förderung“ zu 
verbinden sind. 

3 Herausforderungen  
für Lehrer

Alle Sprachheil-/Förderschullehrer sol-
len sukzessive einem regionalen Sonder-
pädagogischen BFZ zugeordnet werden, 
von dem aus sie dann an verschiedene 
Regelschulen ausgesandt werden. Der 
Sprachheillehrer verlässt die Rolle des 
Klassenlehrers und nimmt die Rolle des 
„mobilen“ Beratungs- und Förderschul-
lehrers ein und dies teilweise an zwei 
bis drei Schulen. Hinzu kommt, dass ein 
Sprachheillehrer nun, im Rahmen der 
„vorbeugenden Maßnahmen“, für drei 
Förderbereiche zuständig ist: Sprachheil-
förderung, Lernen und emotional – so-
ziale Entwicklung. Das Stichwort heißt: 
„Sonderpädagogik aus einer Hand“. Um-
gekehrt muss ein Förderschullehrer mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen oder 
emotional – soziale Entwicklung nun 
auch spracherwerbsgestörte Kinder tes-
ten, fördern und die Kollegen und Eltern 
beraten. Jede Förderschullehrkraft muss 
damit auch „fachrichtungsfremd“ arbei-
ten. Dies kann im Schulalltag eine echte 
Herausforderung sein, stehen doch alle 
Förderschullehrer zusätzlich unter einem 
enormen Erwartungsdruck der allgemei-
nen Schulen. Durch Kompetenztransfer, 
Fort- und Weiterbildung allein lässt sich 
dieses Manko nicht auffangen. Was also 
tun?

Viele Kollegen an allgemeinen Schu-
len fühlen sich allein gelassen und über-
fordert mit der Menge (sprach-) auffälli-
ger Schüler. Sie wünschen sich mehr und 
verlässliche Unterstützung von Förder-
schulpädagogen. Doch ist dies nur mit 
erheblichen finanziellen Mitteln zu be-
werkstelligen, die je nach Bundesland 
deutlich variieren. Einige Schulen ha-
ben sich schon vor Jahren auf den Weg 
der Integration gemacht, vorbildlich und 
mit viel Einsatz den „Gemeinsamen Un-
terricht“ (GU) umgesetzt wie z. B. die 
Frankfurter Römerstadtschule oder die 
Ernst-Reuter-Schule, oft mit gemein-

samer Unterstützung aktiver, betroffe-
ner Eltern. Hier war Elternmitarbeit er-
wünscht als Teil des gemeinsamen Un-
terrichts. An den Grundschulen, an de-
nen der „gemeinsame Unterricht“ etab-
liert ist, gab und gibt es in der Regel eine 
fruchtbare und kollegiale Zusammenar-
beit zwischen Regelschulkollegen und 
Förderschulkollegen.

Es geht bei Kindern mit einer Sprach-
erwerbsstörung also nicht um Kinder i. S. 
einer Förderung Deutsch als Zweitspra-
che (DAZ) und zunächst auch nicht um 
die Förderung der Lese-Rechtschreibfä-
higkeiten, sondern um Kinder, die im Er-
werb ihrer (Mutter-)Sprache, Rede oder 
Kommunikation gestört sind, oftmals auf 
allen Sprachebenen: phonematisch, pho-
nologisch-morphologisch, syntaktisch 
und semantisch, obwohl sie umgeben 
von Sprachvorbildern waren. 

Spracherwerbsgestörten Schüler 
brauchen daher eine qualifiziert sprach-
heilpädagogisch ausgebildete Lehrkraft 
und gezielte sprachheilpädagogische Bil-
dungsangebote, um ihre Sprachbeein-
trächtigungen zunächst als solche zu er-
kennen und im Weiteren prozessbeglei-
tend aufzuarbeiten. Dadurch können oft-
mals Sekundärprobleme vermieden wer-
den, die hier nur in Ansätzen aufgezählt 
werden können:
�� Eingeschränktes Sprach- und Aufga-

benverständnis, 
�� (dadurch) eingeschränkte Hand-

lungsfähigkeit, 
�� Schulschwierigkeiten, 
�� eingeschränkte Kommunikation, 
�� geringes Selbstbewusstsein und 

Scham, 
�� Missverständnisse, 
�� eingeschränkte Konfliktfähigkeit, 
�� sozial auffälliges Verhalten, 
�� Verweigerung, 
�� Aggressionen und Gewaltbereit-

schaft.

Diese möglichen Folgeerscheinungen 
können es Lehrern erschweren, ihren 
Unterricht planmäßig durchzuführen 
und Schülern ein Optimum konstruk-
tiven Lernens zu ermöglichen. Nicht zu 
vernachlässigen die emotional-seelische 
Komponente: Die konstant hohe nervli-
che Belastung während des Unterrichts, 
die Lautstärke, wiederholt notwendige 
Unterrichtsunterbrechungen zur Dees-
kalation unterschiedlichster Situationen 
hinterlassen auch körperliche Spuren: 
Der Krankenstand der Lehrer befindet 
sich seit Jahren auf Rekordniveau.
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4 Entlastung tut not

Die Herausforderung für die Sprach-
heillehrkraft/Förderschullehrkraft be-
steht darin, gemeinsam mit dem Klas-
senlehrer der Regelschule nicht nur die 
sprachauffälligen Schüler, sondern auch 
die Schüler mit emotional-sozialen Ent-
wicklungsstörungen und Schüler mit 
dem Förderbedarf Lernen, inklusiv und 
dazu in verschiedenen Klassen zu un-
terrichten. Um diese Situation ein wenig 
zu entlasten, sollen nun – wie im Januar 
2016 in den Medien angekündigt – flä-
chendeckend sogenannte Schulverbünde 
mit einer gewissen Anzahl von Schulen 
gebildet werden mit dem Ziel, innerhalb 
einer bestimmten Region eigenverant-
wortlich personelle und sächliche Res-
sourcen auszutauschen. 

Wünschenswert wäre es, wenn einem 
Schulverbund bestimmte Ressourcen be-
reitgestellt würden, um die Förderung 
sprachbeeinträchtigter Schüler professio-
neller durchführen zu können. Dazu ge-
hören u.a. auch ein Archiv für speziell 
sprachheilpädagogische Lehr- und Lern-
mittel, aktuelle Diagnostikmaterialien, 
aber auch Medien wie z. B. einen Laptop/
PC für (Sprach-)Aufnahmen und Sprach-
heilförderung und für die eigene, netz-
werkbasierte Arbeit mit rBFZ-Internet-
zugang und eigener Mailadresse, um die 
Verwaltungsarbeit adäquat durchführen 
zu können, verbunden mit einer Kom-
munikationsplattform mit Datenarchiv. 

Eine weitere Entlastung und sinn-
volle Regelung, die in einigen Landkrei-
sen Hessens im Schuljahr 2013/14 ein-
geführt wurde, ist die Einrichtung ei-
nes sogenannten „Schulteams“ an einer 
allgemeinen Schule. Es besteht aus An-
sprechpartnern aus der Regelschule, der 
Förderschullehrkraft eines Sonderpäda-
gogischen rBFZs und ggf. eines üBFZs. 
Gemeinsam werden alle Beratungsan-
träge gesichtet, sortiert, Fallbesprechun-
gen durchgeführt und gemeinsam Prio-
ritäten in der Vorgehensweise festgelegt. 

Hasselhorn und Sallat „sind davon 
überzeugt, dass in der interdisziplinären 
Vernetzung und Kooperation neue, pro-
duktive und wirkungsvolle Ansätze für 
den noch dringend weiter auszubauen-
den Bereich sekundärer Präventionskon-
zepte der Sprachförderung entstehen.“ 
In: „Sprache professionell fördern“, 2014, 
S. 37. Die Rolle der Sprachheillehrkraft ist 
dabei, sich zu verändern. Der Sprachheil-
pädagoge unterrichtet im Rahmen der 
inklusiven Beschulung nicht mehr „nur“ 

als zusätzliche Förderschullehrkraft in ei-
ner bzw. mehreren Regelschulklasse(n), 
sondern fungiert zusätzlich als Teil eines 
multiprofessionellen Teams im Rahmen 
der vorbeugenden Maßnahmen als Ko-
ordinator netzwerkbasierter, sonderpäd-
agogischer, präventiver Arbeit. Er ist u.U. 
Ansprechpartner für eine gesamte Schule 
und je nach Anzahl der zu fördernden 
Schüler, für vier oder mehr Klassen zu-
ständig. Das Aufgabenfeld hat sich be-
trächtlich erweitert.

Inklusive Förderung sprachbeein-
trächtigter Schüler bedeutet mehr als 
Unterricht. Die inklusive sprachheilpäd-
agogische Arbeit besteht aus inklusivem 
Unterricht, aber schwerpunktmäßig vor-
rangig aus präventiven Maßnahmen. Sie 
umfasst folgende Arbeitsbereiche, die ich 
in einem Organigramm (s. u.) dargestellt 

habe, nämlich Diagnostik – Beratung – 
Förderung:
�� die – frühzeitige – Diagnostik 

(Verlaufsdiagnostik), Erfassen des 
Sprachentwicklungsstandes/Sprech-
standes, Verfassen „Förderdiagnosti-
scher Stellungnahmen“/Gutachten
�� die Beratung und Kooperation mit 

der Schulleitung, Kollegen und Eltern
�� die sonderpädagogische Förde-

rung durch präventive Maßnahmen 
und inklusiven Unterricht spracher-
werbsgestörter, lernbeeinträchtigter 
und/oder in ihrer emotional-sozialen 
Entwicklung gestörter Schüler
�� die netzwerkbasierte Kooperation 

mit außerschulischen Einrichtungen 
(z. B. überregionale BFZ, Frühförder-
stelle, Jugendamt, Therapeuten, Ärz-
ten)/und 
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�� die Kooperation in der Verwaltung 
der Schülerakten und des inklusiven 
Lehr- und Lernmaterials und Leitung 
der Förderausschüsse.

Je nach Schuljahresrhythmus verschie-
ben sich mit der aktuellen Prioritäten-
setzung die Schwerpunkte der jeweiligen 
Arbeitsbereiche:

Das bedeutet, dass ein Förderschullehrer 
mit dem Förderschwerpunkt Sprachheil-
förderung sowohl ein Kind diagnostizie-
ren, begleiten („coachen“), unterrichten 
und fördern kann, aber auch Eltern und 
Kollegen beraten und selbstverständlich 
systemisch arbeiten sollte. Alle aufge-
führten Bereiche bedingen sich gegen-
seitig. Um diese o.g. inklusive sonderpä-
dagogische Arbeit effektiv durchführen 
zu können, entstanden im Laufe meiner 
praktischen Arbeit in der Grundschule, 
in Kooperation mit verschiedenen Part-
nern, 25 bewährte Arbeitshilfen in Form 
von Kopiervorlagen. Netzwerkbasiertes 
Arbeiten liegt nicht Jedem. Oft agieren 
Lehrer als Einzelkämpfer, die aufgrund 
lange eingeschliffener Gewohnheiten 
den Teamgedanken nicht als Bereiche-
rung empfinden. So leiden sie oft jah-
relang, ohne zu wissen, dass Experten 
bereits an praktikablen Lösungswegen 
tüfteln, um ihnen konkrete Erleichte-
rungen im „Inklusionsdschungel“ zu 
verschaffen. Komprimiert und auf Zeit-
ersparnis ausgelegt machen Arbeitshilfen 
die Entwicklungs- und Lernfortschritte 
der Schüler und die gemeinsame, kol-
legiale Arbeit transparenter. Denn: „Es 
ist entscheidend, dass das Lehren und 
das Lernen sichtbar sind“. John Hattie, 
S. 33, 2013. So lassen sich beispielswei-

se Vorlagen für Protokolle, Förderpläne, 
Frage- und Anamnesebögen etc. für alle 
Bundesländer einsetzen und ggf. dem 
vorherrschenden Schulgesetz anpassen.
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